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Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1962 Ausgegeben am 16. Jänner 1962 1. Stück 

1. Gesetz: Dienst.recht der Beamten der Stadt Wien~ Abänderung (20. Novelle). 
2. Gesetz: Gewährung von Entschädigungen wegen politischer Maßregelung im öffentlidten Dienst (Wiener Beamten

entschädigungsgesetz). 

1. l. Dezember 1959, LGBl. für Wien Nr. 24, des 
Gesetzes vom 20. :Mai 1960, LGBL für Wien 

Gesetz vom 17. November 1961, womit das Nr. 15, des Gesetzes vom 7. Oktober 1960 
Ge.setz vom 22. September 19~1, LGBI. für 1 LGBI. für Wien Nr. 26, und des Gesetzes von-: 
Wien Nr. 34, betreffen? das D1e.?strecht ~er' 10. MärL 1961, LGBI. für Wien Nr. 6) wird in 
Beamten der Stadt Wien, abgeandert wird nachstehender Weise abgeändert: 

(20. Novelle). 

Der \Vicner Landtag hat beschlossen: 
1. Im § 12 Abs. 1 treten an die Stelle des 

, zweiten Satzes folgende Bestirnmungen: 

! „Die Dienstalterszulage beträgt für den Beamten 
' im Scherna I eineinhalb Vorrückungsbeträge 
seiner Verwendungsgruppe und fi..ir den Beamtell 
im Schema II eineinhalb Vor.tückungsbeträge 
seiner Dienstklasse, wobei die sich bei der Be
rechnung ergebenden Beträge auf ganze Schilling 
aufzurunden sind. Für den Beamten im 
Schema II L beträgt die Dienstalterszulage 

ABSCHNITT I 

(15. Änderung der Dienstordnung für die 
Beamten der Bundeshauptstadt Wien) 

Die Dienstordnung ffu die Bean1ten der Burtdes
bauptstadt Wien (Gesetz vom 22. September 1951, 
LGBI. für Wien Nr. 34, betreffend das 
Dienstrecht der Beamten der Stadt \Vien, in 
der f'assung der Kundmachung der Wiener, 
Landesregierung vom 1. Dezember 1959, LGBl. I 
für \"Xlien Nr. 24, des Gesetzes vom 7. Oktober 
1960, LGBI. für Wien Nr. 26, und des Gesetzes 
vom 10. März 1961, LGBI. für Wien Nr. 6) wird 
in nachstehender Weise abgeändert: 

in der Verwendungsgruppe LI ..... 627 S 
in den Verwendungsgruppen L a 1 

und L a 2 ............ , .......... 572 S 
in der Verwendungsgruppe La 3 ... 327 S 
in der Verwendungsgruppe L b .... ' 207 s.H 

1. Im § 42 Abs. 2 ist die Zahl „78·3" durch 
die Zahl „SO" zu ersetzen. 

2. Im § 18 Abs. 4 ist jeweils die Zahl „150" 
durch die Zahl H164'~ zu ersetzen. 

2. Tm§ 56 Abs. 1 ist jeweils die Ziffer „4" durch 
die Ziffer „5" zu ersetzen. 

3. § 21 lit. a Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Dle ProfessionistenzuJage beträgt monatlich 

3. Im § 74 Abs. 2 ist die Zahl „1200" durch 
die Zahl ,,1300" zu ersetzen. 

in der Gehaltsstufe 1. „ „ • „ „ , ... „ . 60 S 

" 
4. Im § 74 Abs. 6 ist die Zahl „90" durch " 

die Zahl „100"' zu ersetzen. „ 
„ 

ABSCHNITT II 

(9. Änderung der Besoldungsordnung für die\':: 
Beamten der Bundeshauptstadt W1en) 

Die Besoldungsordnung für die Beamten <ler ] " 
Bundeshaqptstadt Wien (Gesetz vom 13. April : " 
1956, LGBl. für Wien Nr. 15, womit das Gesetz\" 
vom 22. September 1951, LGBL für Wien Nr. 34, 
betreffend das Dlenstrecht der Beamten der Stadt „ 
Wjen, abgeändert wird, in der Fassung der " 
Kundmachung der Wiener Landesregierung vom „ 
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„ 2„„. „„ ..... „. 67 s 

" 3 .. '.' ... ' .. '' .. '. 74 s 
„ 

" 
4. „ „ .... „. 81 s 
5„„ .„ .„. 88 s 

" 
6 ... „„.„„„ .„ 95 s 

" " 
7 ..... „.„ .. „„.1025 

„ 
" 

8 .. „ „. „ „ „ „ .. 109 s 

" 
9„. „ „ „ .. „ „ „ 116 s 

" 10 .. ' ' .......... ' „ 123 s 
„ 

" 
11..„„ .. „„„„.1305 

12.„„„„„ ... „.137S 

" " 
13„„.„ .. „ .... „1448 








